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AGRARWIRTSCHAFT Schulz-Greve: Landwirtschaftliche Haushalte unterhalb der Sozialhilfeschwelle 

MAIS noch eine positive Reservezeit hat. Bei niedrigerer 
und insbesondere höherer BAZ schlägt sich die doppelt so 
hohe Spätsaatempfindlichkeit von RAPS aber negativ 
nieder. 

Nach der M - o - R e g e 1 verschiebt sich die Vorteilhaf- 
tigkeit noch weiter zu MAIS, da die nun mitbewertete 
Standardabweichung in allen Fällen kleiner als bei RAPS 
ist. Demnach ist, bei der unterstellten Gewichtung von 
0,95 zu 0,05, nur noch bei 30 BAZ-Tagen ein geringer Vor- 
teil für RAPS zu erkennen. 

Für die stochastische Dominanz müssen 
zusätzlich die Graphiken der Verteilungsfunktionen der 
Wartekosten von RAPS und MAIS berücksichtigt werden 
(s. Schaubild 2). Eine FSD zugunsten von MAIS liegt nur 
bei 60 BAZ-Tagen vor. Zur Beurteilung der SSD müssen die 
Flächeninhalte unter der RAPS- und MAIS-Funktion ver- 
glichen werden. Dabei läßt sich nur für 30 und 35 BAZ- 
Tage die Dominanz für MAIS optisch nicht unmittelbar ab- 
leiten, weil die Flächen annähernd gleich groß erscheinen. 

Hier ist dann allerdings zumindest die TSD gegeben, weil 
die von MAIS dominierte Fläche auf dem höheren Kosten- 
niveau liegt und damit höher zu bewerten ist. 

Zusammenfassung 

Das stochastische Dominanzprinzip ist eine Methode zur Unter- 
stützung von Risikoentscheidungen. Es eignet sich insbesondere zur 
Entscheidungsfindung zwischen Handlungsalternativen mit wahr- 
scheinlichkeitsverteilten Entscheidungskriterien. Alle Lösungen 
können graphisch dargestellt und anhand der Lage ihrer Verteilungs- 
funktionen selektiert werden. 

Ein solches Verfahren hat gegenüber den klassischen Entschei- 
dungsregeln unter Unsicherheit den Vorteil, daß das Entscheidungs- 
kriterium dem Entscheidungsträger originär und unverfälscht vor- 
gelegt werden kann, und ihm so eine explizite Angabe seiner Risiko- 
präferenzen erspart bleibt. Die Operabilität der drei Dominanz- 
kriterien baut bewußt auf einer vorsichtig formulierten Axiomatik 
auf, die entweder eine beliebige Risikoneigung (1. Grad), eine kon- 

stante Risikoabneigung (2. Grad) oder eine mit dem Risiko 
wachsende Risikoabneigung (3. Grad) unterstellt. 

Das abschließende Fallbeispiel zur Beurteilung von Wartekosten 
macht die Funktionsweise der stochastischen Dominanz deutlich 
und stellt die wesentlichen Unterschiede zu anderen Entscheidungs- 
regeln heraus. Dabei liegen die eigentlichen Vorzüge der Methode 
sicherlich in der Anwendung auf Lösungsproblemen mit einer 
weitaus größeren Anzahl von Alternativen. 

Risk decisions based on principles of stochastic dominance 

The paper discusses the principle of stochastic dominance as a 
method of decision making using stochastic decision criteria. A 
case study is presented for the problem of evaluation of the costs of 
waiting lines. 
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Landwirtschaftliche Haushalte 
unterhalb der Sozialhilfeschwelle 

Willi Schulz-Greve 

1 Einleitung 

Verschiedene Untersuchungen und Studien in der ersten 
Hälfte def 80er Jahre haben sich mit der Relevanz von So- 
zialhilfe für landwirtschaftliche Haushalte bzw. mit Sozial- 
hilfebedürftigkeit dieser Haushalte befaßt. Eine zusammen- 
fassende Darstellung und Interpretation der gesetzlichen 
Grundlagen bot z. B. K n e r r (1981). Andere Autoren 
versuchten, den Anteil einkommensschwacher bzw. sozial- 
hilfebedürftiger Landwirtshaushalte zu quantifizieren*!). 
Die ermittelten Zahlen potentieller Sozialhilfeempfänger la- 
gen aber zumeist über den jeweiligen Zahlen tatsächlicher 
Empfänger von Leistungen nach dem Bundessozialhilfege- 
setz (BSHG). 

K n e r r (1981, S. 102 ff.) systematisiert die Gründe für 
eine Nichtinanspruchnahme von Leistungen der Sozialhilfe 
durch die landwirtschaftliche Bevölkerung nach gesell- 
schaftlichen und administrativen Schwellen*2). Als gesell- 

schaftliche Schwellen werden Ängste vor Prestigeverlust ge- 
genüber dem sozialen Umfeld und vor dem Eingestehen der 
Unfähigkeit, durch eigene Anstrengungen die Einkommens- 
schwäche zu überwinden, zusammengefaßt. Erschwerend 
für eine Inanspruchnahme der Sozialhilfe wirkt die weitver- 
breitete Unkenntnis über ihre einzelnen Mechanismen. Un- 
zureichendes Wissen mußte B e n d i x e n (1980, S. 
141 f.) aber nicht nur bei befragten Landwirten feststellen, 
sondern auch bei Beratern und in Bezug auf die spezielle 
Lage landwirtschaftlicher Betriebe auch bei Sachbearbeitern 
der zuständigen Kommunalverwaltungen und Sozialämter. 
So ist die Frage, bis zu welchem Grad landwirtschaftliches 
Vermögen als Schonvermögen betrachtet wird, nicht einheit- 
lich geklärt (vgl. Knerr, 1981, S. 89 ff.) und führt dazu. 

* 1) Vgl. z. B. Kloos (1982), Krüll (1984) und Plankl 
(1986). 

*2) Vgl. dazu auch die Arbeit von Hartmann (1981), in 
der die „Dunkelziffer der Armut” auf Bundesebene geschätzt wird. 
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daß P 1 a n k 1 (1986, S. 242 ff.) je nach Grad der unter- 
stellten Auflösung des Betriebsvermögens zu unterschied- 
lichen Anteilen der Sozialhilfebedürftigkeit bei landwirt- 
schaftlichen Haushalten kommt. Knerr (1981,8.110) 
bezeichnet die mangelnden Fähigkeiten und Erfahrungen 
der Ämter bei der Ermittlung landwirtschaftlicher Einkom- 
men und Vermögen als administrative Schwellen und faßt 
darunter auch eine mangelnde Aktivität der zuständigen 
Behörden bei der Aufspürung sozialer Notstände. 

Übereinstimmend wurde jedoch durch alle vorliegenden 
Studien ermittelt, daß Haupterwerbsbetriebe und speziell 
solche mit geringen Produktionskapazitäten am häufigsten 
durch Einkommensprobleme gefährdet waren. Auch der 
Agrarbericht 1990 weist Betriebe unter 20 000 DM Stan- 
dardbetriebseinkommen im Durchschnitt mit dem niedrig- 
sten Gewinn pro Unternehmen und pro Familienarbeits- 
kraft und mit den geringsten Eigenkapitalzuwächsen aus 
(vgl. Agrarbericht 1990, Materialband, S. 41, Tabelle 38). 

Bendixen (1981) wählte deshalb landwirtschaft- 
liche Haupterwerbsbetriebe mit geringem Ertragspotential 
als Grundlage einer 1980 durchgeführten Befragung mit 
dem Ziel, weitergehende Kenntnisse über die materielle Si- 
tuation der Familien einkommensschwacher Betriebe, über 
die betriebliche Entwicklung und über mögliche Alternati- 
ven der Inhaber zu erlangen. In einer Nachfolgebefragung 
im Jahre 1988 wurden die damals einbezogenen Betriebs- 
leiter bzw. ihre Nachfolger erneut um Angaben über die 
ökonomische und soziale Lage ihrer Haushalte gebeten. Die 
Ergebnisse beider Befragungen soll der vorliegende Artikel 
in zusammengafaßter Form vorstellen. 

2 Auswahl der Befragungshaushalte 

Für die Befragungen wurden die Landkreise Aurich und 
Leer (Niedersachsen), Bitburg-Prüm und Trier-Saarburg 
(Rheinland-Pfalz) und die Landkreise Cham, Passau und 
Rottal-Inn (Bayern) aufgrund ihrer relativ hohen Anteile 
einkommensschwacher Betriebe ausgewählt. Um den Ein- 
fluß der Arbeitsmarktlage zu bestimmen, wurden zusätz- 
lich Betriebsleiter mit Wohnsitz in den Stadtgebieten von 
Oldenburg und Mainz befragt. In allen Gebieten wurden 
nur Betriebe mit einem Standardbetriebseinkommen 
(StBE) unter 15 000 DM und ohne außerbetriebliche Ein- 
kommen des Inhaberehepaares oder Betriebe mit einem 
StBE unter 10 000 DM und mit außerbetrieblichem Ein- 
kommen unterhalb des betrieblichen Einkommens in die 
Befragung einbezogen. 

1980 wurden 293 Betriebsleiter befragt*3). Für die Nach- 
befragung konnten 1988 noch 230 Interviews zur Entwick- 
lung dieser „kleinen” Haupterwerbsbetriebe geführt werden. 
Zwischen 1980 und 1988 hatten 110 von 230 zu beiden 
Terminen befragten Haushalten ihren landwirtschaftlichen 
Betrieb aufgegeben, 120 Betriebe wurden noch bewirt- 
schaftet, davon 29 im Nebenerwerb, 8 im Zuerwerb und 83 
im Vollerwerb. 

3 Mindestbedarf der Befragungshaushalte 

Das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) definiert für die 
Bundesrepublik eine absolute Armutsgrenze. Droht das Ein- 
kommen eines Hilfebedürftigen unterhalb seines gesetzlich 
geregelten individuellen Mindestbedarfs abzusinken, soll die 
Sozialhilfe durch persönliche Hilfe, Geldleistungen oder 
Sachleistungen die Führung eines Lebens ermöglichen, das 

der Würde des Menschen entspricht (vgl. § 1 BSHG). Die 
Festlegung der Höhe des Mindestbedarfs ist im einzelnen 
umstritten (vgl. z. B. Trageser, 1988, S. 239), soll 
hier jedoch mit den für 1980 bzw. 1988 gültigen Werten als 
Vergleichsmaßstab für jeden Befragungshaushalt bestimmt 
werden. 

Die Sozialhilfe kann als Hilfe in besonderen Lebenslagen 
oder als Hilfe zum Lebensunterhalt geleistet werden. In der 
letztgenannten Form wird der hier relevante Mindestbedarf 
aus dem Bedarf nach Regelsätzen, individuellen Mehrbe- 
darfszuschlägen und den regelmäßigen Leistungen für Unter- 
kunft und Heizung ermittelt. Zusätzlich können auf Antrag 
einmalige Leistungen wie Hilfen zur Beschaffung von Klei- 
dung, Haushaltsgeräten, Heizmaterial oder zur Instandhal- 
tung der Wohnung gewährt werden. 

Das BSHG geht mit dem Grundsatz der Individualie- 
sung (vgl. § 3 Abs. 1 BSHG) von der Einzelperson des Hil- 
febedürftigen aus. Bei Familien bzw. Haushaltsgemeinschaf- 
ten erfolgt jedoch im Sinne einer Einkommens- und Vermö- 
gensgemeinschaft bzw. einer Bedarfsgemeinschaft die Addi- 
tion der individuellen Einkommen und Einkommensan- 
sprüche. 

Für die Befragungshaushalte wurde zunächst der Be- 
darf nach Regelsätzen ermittelt. Die Regelsätze werden von 
den zuständigen Landesbehörden in den durch das Bundes- 
gesetz vorgegebenen Grenzen für den Haushaltsvorstand 
und nach Alter für die sonstigen Haushaltsangehörigen fest- 
gelegt und sind in der ab dem 1. Juli 1987 gültigen Fassung 
in Übersicht 1 aufgeführt*4). Zusätzlich zu den Regelsät- 

Übersicht 1: Regelsätze nach § 22 des Bundessozialhilfege- 
setzes in der Festsetzung zum 1. Juli 1987 1) (DM/Mo- 
nat) 

Haushaltsangehörige 

Bayern 
2) 

Rheinland- 
Pfalz 

Trier- | 
Saarburg 
Bit- 
burg- 
Prüm 

Nieder- 
sachsen 

Mainz 

Haushaltsvorstände und 
Alleinstehende 

bis zur Vollendung 
des 7. Lebensjahres 
vom Beginn des 8. bis zur 
Vollendung des 11. Lebensjahres 

vom Beginn des 12. bis zur 
VoUendung des 15. Lebensjahres 
vom Beginn des 16. bis zur 
Vollendung des 21. Lebensjahres 
vom Beginn des 
22. Lebensjahres an 

392 400 404 394 

176 180 182 177 

255 260 263 256 

294 300 303 296 

353 360 364 355 

314 320 323 315 

1) Ab dem 1. Juli 1988 galten erhöhte Regelsätze. — 2) Mindest- 
regelsätze. 

Quelle: Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffent- 
liche und private Fürsorge (1987, S. 285) und Auskünfte der zu- 
ständigen Sozialämter. 

*3) Zur Auswertung dieser Befragung siehe 
(1981). 

B e n d i x e n 

*4) Die Regelsätze werden in Bayern als Mindestregelsätze, für 
Rheinland-Pfalz als Mindest- und Höchstregelsätze festgelegt. Ange- 
geben sind hier die nach Auskunft der örtlichen Sozialhüfeträger gül- 
tigen Sätze. 
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zen kann für bestimmte Personen ein Mehrbedarf zuer- 
kannt werden*5), um besondere Aufwendungen auszu- 
gleichen. 

Für die Berechnung des Mindesteinkommens in dieser 
Untersuchung wurden in Anlehnung an das BSHG folgende 
Mehrbedarfstatbestände berücksichtigt: 

— 20 % für Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet ha- 
ben (vgl. § 23 Abs. 1.1 BSHG); 

— 20 % für Personen unter 60 Jahren, die erwerbsunfähig 
im Sinne der gesetzlichen Rentenversicherung sind (vgl. 
§ 23 Abs. 1.2 BSHG); 

— 20 % für Alleinerziehende mit einem Kind unter 7 Jah- 
ren (vgl. § 23 Abs. 2 BSHG); 

— 20 % für Alleinerziehende mit 2 oder 3 Kindern unter 16 
Jahren (vgl. § 23 Abs. 2 BSHG); 

— 40 % für Alleinerziehende mit 4 oder mehr Kindern un- 
ter 16 Jahren (vgl. § 23 Abs. 2 BSHG); 

— 40 % für Kranke und Behinderte (vgl. § 23 Abs. 3 und 
Abs. 4.2 BSHG); 

— 20 % für Erwerbstätige, Auszubildende, Lehrlinge und 
Umschüler (vgl. § 23 Abs. 4.1 BSHG, Höhe der Mehrbe- 
darfszuschläge bestimmt nach Schulte und Trenk- 
H i n t e r b e r g e r , 1988,5.105). 

Die Regelsätze inklusive der Mehrbedarfsansprüche wur- 
den für jede Person individuell bestimmt und für jeden Haus- 
halt aufsummiert. Addiert man jetzt die laufenden Kosten 
für Unterkunft und Heizung, so ergibt sich der Regelbedarf 
eines Haushaltes. Liegt die Summe aller anzurechnenden 
Einkommen in einem Haushalt unterhalb dieses Regelbe- 
darfs, wird die Differenz im allgemeinen als Hilfe zum Le- 
bensunterhalt gewährt, wenn nicht andere Einkommens- 
quellen zur Verfügung stehen*6). 

Zusätzlich zu den laufenden Leistungen können Sozial- 
hilfeempfänger aber auch noch einmalige Leistungen der 
Hilfe zum Lebensunterhalt für besondere Anschaffungen 
und Aufwendungen beantragen. Diese werden üblicherwei- 
se erst gewährt, wenn eine Sozialhilfeberechtigung nachge- 
wiesen ist. Zur Vereinfachung sollen für die vorliegende Un- 
tersuchung die einmaligen Leistungen und die laufenden 
Kosten für Unterkunft und Verpflegung durch einen 
Pauschalbetrag von 120 DM pro Monat und Haushalt beim 
Mindestbedarf berücksichtigt werden. 

Die hier angewandte Methode zur Bedarfsermittlung un- 
terscheidet sich in einigen Punkten von der Vorgehenswei- 
se der Sozialämter. Eine weitaus intensivere Prüfung der 
individuellen Verhältnisse in Bezug auf die Abgrenzung der 
Haushalte, der individuellen Mehrbedarfsansprüche und der 
laufenden Kosten für Unterkunft und Heizung könnten zu 
Abweichungen vom hier ermittelten Haushaltsbedarf füh- 
ren. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung mußte je- 
doch auf eine weitergehende Annäherung an die tatsäch- 
liche Vorgehensweise der Sozialämter verzichtet werden. 
Die Ergebnisse der Bedarfsermittlung sind demnach ab- 
hängig von der Region (lokale Unterschiede im Regelsatz- 
niveau), von Anzahl und Alter der Personen im Haushalt, 
vom Eintreffen bestimmter Voraussetzungen für einen Mehr- 
bedarf und von der Pauschale in Höhe von 120 DM pro 
Monat für Unterkunft, Heizung und einmalige Leistungen 
der Hilfe zum Lebensunterhalt. 

Aus den 1980 gültigen Regelungen ergab sich ein Durch- 
schnittswert von 1 135 DM pro Monat als Haushaltsmin- 
destbedarf. 1988 lagen die ermittelten Summen zwischen 
512 DM und 3 127 DM pro Monat und Haushalt, als 

Durchschnittswert für die noch landwirtschaftlichen Haus- 
halte ergab sich ein Mindestbedarf von 1 453 DM und für 
die Haushalte, die zwischenzeitlich ihren Betrieb aufgege- 
ben hatten, ein Wert von 1 102 DM pro Monat. Der Einfluß 
der Personenzahl pro Haushalt auf die Höhe des Mindestbe- 
darfs wird hier besonders deutlich, da die ehemals landwirt- 
schaftlichen Haushalte im Durchschnitt deutlich weniger 
Personen umfaßten als die noch landwirtschaftlichen 
Haushalte. 

4 Einkommen der Befragungshaushalte 

Das Sozialhilferecht*7) berücksichtigt bei land- 
wirtschaftlichen Betrieben den vom Finanzamt festge- 
stellten Gewinn (abzüglich des Nutzungswertes der Woh- 
nung) als landwirtschaftliches Einkommen. Die Gewinner- 
mittlung kann je nach Voraussetzung durch steuerliche 
Buchführung (§ 4 Abs. 1 EStG), durch einfache Einnah- 
men-Ausgaben-Rechnung (§ 4 Abs. 3 EStG) oder nach 
Durchschnittssätzen (§ 13 a EStG) erfolgen*8). 

Da die Quote der Befragungsbetriebe mit Buchführung 
aber äußerst gering war*9), keiner der Betriebe seinen Ge- 
winn durch Einnahmen-Ausgaben-Rechnung bestimmte und 
die nach § 13 a EStG errechneten Durchschnittssätze allge- 
mein als zu pauschal kritisiert werden* 10), ergab sich die 
Notwendigkeit, eine alternative Methode der Einkommens- 
ermittlung zu wählen. 

Das BSHG sieht nach Zustimmung der zuständigen Lan- 
desbehörde vor, für Bezieher landwirtschaftlicher Einkünf- 
te, die nicht zur Einkommensteuer veranlagt oder deren Ge- 
winne nach Durchschnittssätzen berechnet werden, eine Ein- 
kommensschätzung nach § 7 der Dritten Verordnung über 
Ausgleichsleistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz (3. 
LeistungsDV-LA) vorzunehmen*! 1). Es handelt sich auch 
hier um ein stark pauschaliertes Verfahren, das im wesent- 
lichen auf Modifikationen des Vergleichswertes beruht, und 
wiederholt als nicht den tatsächlichen Verhältnissen ent- 
sprechend kritisiert wurde. So faßt z. B. Bendixen 
(1980, S. 136) zusammen: ,,Die Unzulänglichkeit der 3. 
LeistungsDV-LA für die Beurteilung einer Wohngeld- oder 
Sozialhilfe-Anspruchsberechtigung eines wirtschaftenden 
Landwirtes kann als das wesentlichste Ergebnis der vorlie- 
genden Untersuchung angesehen werden . . .” 

Das landwirtschaftliche Einkommen soll deshalb, in Er- 
mangelung besserer Verfahren, durch das Standardbetriebs- 
einkommen (StBE) angenähert werden* 1 2). Trotz der auch 
hier vorzunehmenden Pauschalierung wird vermutet, daß 
eine stärkere Berücksichtigung der individuellen betrieb- 
lichen Verhältnisse möglich ist als bei Anwendung der 3. 

*5) Vgl. § 23 BSHG. 

*6) Z. B. durch Vermögensauflösung, aus Unterhaltsansprüchen 
gegenüber Dritten oder nach Berufswechsel des Hilfebedürftigen. 

*7) Vgl. § 4 der Verordnung zur Durchführung des § 76 BSHG. 

*8) Vgl. dazu insbesondere Köhne und Wese he (1982). 

*9) Unter 120 Betrieben (1988) hatten nur 9 eine steuerliche 
Buchführung aufzuweisen. 

*10) Vgl. z. B. K n e r r (1981, S. 79) zitiert nach Rüger 
(1976, S. 24 ff., S. 32 und S. 34). 

*11) Vgl. § 5 der Verordnung zur Durchführung des § 76 BSHG. 

*12) In einer ausführlichen Darstellung der Ergebnisse werden 
sowohl die Einkommen nach StBE als auch nach 3. LeistungsDV-LA 
berücksichtigt (vgl. Schulz, 1989). 
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LeistungsDV-LA. Die Standardbetriebseinkommen wurden 
bestimmt aus den betrieblichen Produktionskapazitäten 
zum Befragungstermin und einem gleitenden Bewertungs- 
ansatz (Durchschnitt der Wirtschaftsjahre 1976/77 bis 
1978/79 bzw. 1985/86 bis 1987/88), abzüglich der Spezial- 
und Gemeinkosten (vgl. Weiershäuser und B e - 
s e n e r , 1989). Für Betriebe mit besonderen Weiterver- 
arbeitungs- oder Vermarktungsleistungen (d. h. insbesonde- 
re Garten- und Weinbaubetriebe) müssen allerdings größere 
Streuungen um die verwendeten Durchschnittswerte vermu- 
tet werden. 

Erwerbseinkommen aus nicht-landwirtschaftlicher Tätig- 
keit erzielten 150 von den 293 im Jahre 1980 befragten 
Haushalten (51 %) und 66 der 120 im Jahre 1988 befrag- 
ten landwirtschaftlichen Haushalte (55 %). Der Mittelwert 
aller Haushalte mit Einkommen aus nicht-landwirtschaft- 
licher Erwerbstätigkeit lag 1980 bei ca. 1 350 DM und 1988 
schon bei ca. 2 300 DM netto pro Monat. Die Unterschiede 
zwischen den Haushalten waren aber beträchtlich. So lagen 
die Extremwerte für das monatliche Einkommen aus nicht- 
landwirtschaftlicher Erwerbstätigkeit zwischen 1 50 DM und 
6 500 DM. 

Die Standardbetriebseinkommen wurden jeweils modifi- 
ziert durch den Saldo an Mieten und Pachten bzw. Zinsen, 
durch Altenteilsaufwendungen an Nicht-Haushaltsmitglie- 
der, durch die Beiträge zu den landwirtschaftlichen Kran- 
ken- und Alterskassen sowie durch eventuell zu leistende 
Steuern auf das Einkommen aus der Landwirtschaft. Das Er- 
gebnis dieser Berechnungen wurde als Nettoeinkommen aus 
der Landwirtschaft bezeichnet und ergab durch 12 geteilt 
den monatlichen Beitrag zum Haushaltseinkommen. 

ln Übersicht 2 sind die Ergebnisse der Einkommenser- 
mittlung nach StBE zusammengefaßt. Die Beschränkung 
auf nominale Angaben und die zwischenzeitlich geänderten 
gesetzlichen Bestimmungen (z. B. bei der Berechnung der 
StBE) lassen einen Vergleich zwischen den Einkommensan- 
gaben von 1980 und 1988 nur mit Einschränkungen zu. In 
der Tendenz zeigen die Befragungshaushalte 1980 und 1988 
mit 762 DM bzw. 737 DM zwar ein gleich niedriges Durch- 
schnittsniveau, die Streuung bei den 1988 noch bewirtschaf- 
teten Betrieben ist aber gewachsen. Über 13% der Befra- 
gungshaushalte mußten 1988 mit Verlusten aus ihrem land- 
wirtschaftlichen Betrieb rechnen (1980 ca. 3 % bei densel- 
ben Betrieben) und ca. 8 % lagen mit ihrem monatlichen 
Einkommensbeitrag aus der Landwirtschaft, über 2 000 DM 
(1980 knapp 7 %). 

Übersicht 2: Monatliches Einkommen aus der Landwirt- 
schaft (ermittelt nach StBE, ohne Nutzungswert der 
Wohnung) 

Einkommen 
von ... bis 
unter 

(DM/Monat) 

1980 

alle Be- 
fraeten 
abs. % 

A 1) 

abs. % 

B 2) 

abs. % 

1988 

B 2) 

abs. % 

negativ 
0- 500 

500 - 1 000 
1 000 - 1 500 
1 500-2 000 
2 000 - 3 000 
3 000 und mehr 

Insgesamt 

8 
89 

131 
44 
10 
6 
4 

292 

2,7 
30,5 
44,9 
15,1 
3.4 
2,1 
1.4 

100 

3 
42 
46 
14 

5 
0 
0 

110 

2,7 
38,2 
41,8 
12,7 
4,5 
0,0 
0,0 

100 

4 
26 
60 
20 

2 
4 
4 

120 

3,3 
21.7 
50,0 
16.7 

1,7 
3,3 
3,3 

100 

16 
36 
35 
18 

2 
6 
4 

120 

13,3 
32,5 
29,2 
15,0 

1,7 
5,0 
3,3 

100 

1) Haushalte, die ihren landwirtschaftlichen Betrieb zwischen 
1980 und 1988 aufgegeben haben. — 2) Haushalte, die ihren land- 
wirtschaftlichen Betrieb sowohl 1980 als auch 1988 bewirt- 
schaftet haben. 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

Um möglichst alle weiteren Einkommensquellen zu er- 
fassen, wurde ein umfangreicher Katalog erstellt, der insbe- 
sondere die Transfereinkommen differenziert berücksichtig- 
te. Waren die Befragten nicht bereit, die genaue Höhe ihrer 
Einkommen anzugeben, wurde eine Liste mit Einkommens- 
kategorien vorgelegt und um eine Zuordnung in eine dieser 
Kategorien gebeten. 

Nicht-landwirtschaftliche Erwerbseinkommen waren 
deutlich häufiger in Haushalten mit 3 und mehr Personen 
zu beobachten. In Haushalten mit Betriebsleitern unter 45 
Jahren wurden diese außerlandwirtschaftlichen Einkommen 
in den meisten Fällen vom Betriebsleiterehepaar selbst ver- 
dient, während in den Haushalten mit Betriebsleitern zwi- 
schen 45 und 65 Jahren häufiger die sonstigen Haushaltsan- 
gehörigen (d. h. meist die Kinder des Betriebsleiterehe- 
paares) ein außerlandwirtschaftliches Einkommen aufwei- 
sen konnten. Je größer der Betrieb, gemessen in Hektar und 
besonders in StBE, umso seltener wurden außerlandwirt- 
schaftliche Erwerbseinkommen des Betriebsleiterehepaares 
festgestellt. Für die Häufigkeit dieser Einkommen bei den 
sonstigen Haushaltsangehörigen spielte die Betriebsgröße in 
der hier ausgewerteten Befragung keine Rolle. 

Nur 7 der 120 Haushalte gaben 1988 ein Einkommen 
aus Privatvermögen an. Es handelte sich hierbei meist um 
Mieteinnahmen oder Zinseinnahmen aus kleinerem Barver- 
mögen. Im Durchschnitt aller befragten landwirtschaft- 
lichen Haushalte erreichten die Transfereinkommen 1988 
eine Höhe von 250 DM pro Monat. Die Transferleistungen 
umfaßten vor allem Kindergeld sowie Altersgeld und Ren- 
ten für die im Haushalt lebenden Altenteiler bzw. Rentner. 
Transfereinkommen, die dem landwirtschaftlichen Betrieb 
zugute kamen (z. B. Ausgleichszahlungen, Gasölverbilli- 
gung), wurden nicht hier erfaßt, sondern als landwirtschaft- 
liches Einkommen berücksichtigt. Ebenso wurden Rücker- 
stattungen von Sozialversicherungsbeiträgen nach dem 
SVBEG und Beitragszuschüsse nach dem 3. ASEG mit den 
Beiträgen zur landwirtschaftlichen Krankenkasse und zur 
Alterskasse verrechnet. Ein direkter Vergleich zwischen den 
Einkommensangaben von 1980 und 1988 war allerdings 
nicht möglich, da in der damaligen Auswertung Einkommen 
aus Vermögen und Transfer gemeinsam ausgewiesen wurden. 

Die Summe aller monatlichen Einkommensbestandteile 
soll im folgenden als Nettoeinkommen eines Haushaltes be- 
zeichnet werden. Übersicht 3 zeigt, daß bei den Nettoein- 
kommen der Haushalte mit noch bewirtschafteten Betrie- 
ben (Spalten 1980 B und 1988 B) die Streuung breiter ge- 
worden ist. Sowohl die Gruppe mit Einkommen unter 
500 DM als auch die Gruppe mit Einkommen über 5 000 
DM pro Monat sind vergleichsweise stark angewachsen. Das 
durchschnittliche Nettoeinkommen pro Haushaltsperson ist 
von 597 DM (1980) auf 769 DM (1988) gestiegen* 13). Die 
Zahl der Haushalte mit einem Pro-Kopf-Einkommen zwi- 
schen 250 und 500 DM ist dabei stark zurückgegangen, wäh- 
rend in allen Klassen ab einem Pro-Kopf-Einkommen von 
750 DM die Zahl der Haushalte angestiegen ist (vgl. Über- 
sicht 4). 

*13) Es muß wiederum auf die eingeschränkte Vergleichbarkeit 
aufgrund der nominalen Werte und der geänderten Berechnungsver- 
fahren hingewiesen werden. 
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Übersicht 3: Monatliches Nettoeinkommender Befragungs- 
haushalte (landwirtschaftliche Einkommen nach StBE 
ermittelt) 

Einkommen 
von . . . bis 
unter 

(DM/Monat) 

unter 500 
500- 1 100 

1 000- 1 500 
1 500-2 000 
2 000 - 3 000 
3 000 - 5 000 
5 000 und mehr 

insgesamt 

1980 

alle Be- 
fragten 
abs.| % 

2) 

1988 

292 100 110 100 120 100 110 100 120 100 

1) Haushalte, die ihren landwirtschaftlichen Betrieb zwischen 
1980 und 1988 aufgegeben haben. — 2) Haushalte, die ihren 
landwirtschaftlichen Betrieb sowohl 1980 als auch 1988 bewirt- 
schaftet haben. 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

Übersicht 4: Monatliches Nettoeinkommender Befragungs- 
haushalte pro Haushaltsmitglied (landwirtschaftliche 
Einkommen nach StBE ermittelt) 

Einkommen 
von . . . bis 
unter 

DM/Monat 

unter 250 
250- 500 
500- 750 
750- 1 000 

1 000- 1 250 
1 250- 1 500 
1 500 und mehr 

insgesamt 

alle Be- 
fragten 
abs.l % 

1980 

A 1) 

ahs. I 

B 2) 

abs. 

1988 

2) 

292 100 110 100 120 100 110 100 120 100 

1) Haushalte, die ihren landwirtschaftlichen Betrieb zwischen 
1980 und 1988 aufgegeben haben. — 2) Haushalte, die ihren 
landwirtschaftlichen Betrieb sowohl 1980 als auch 1988 bewirt- 
schaftet haben. 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

Kleine Haushalte mit 1 oder 2 Personen oder Haushalte 
mit 5 und mehr Personen mußten besonders häufig mit ei- 
nem niedrigen Pro-Kopf-Einkommen rechnen. Untergliedert 
nach der Betriebsgröße zeigten sich zwischen den einzelnen 
Größenklassen bis 15 ha und bis 15 000 DM StBE kaum 
Unterschiede in der Häufigkeitsverteilung. Größere Betriebe 
(ab 1 5 ha bzw. 1 5 000 DM StBE) verfügten jedoch über ein 
höheres durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen. Die klei- 
ne Gruppe der Haushalte mit Futterbaubetrieben, die nicht 
als Milchviehbetriebe zu klassifizieren waren, zählte zu den 
Haushalten mit den geringsten Pro-Kopf-Einkommen. Haus- 
halte mit Nebenerwerbsbetrieben zeigten ein deutlich höhe- 
res Nettoeinkommen pro Person als Haushalte mit Haupt- 
und Zuerwerbsbetrieben. Noch augenfälliger waren die Un- 
terschiede im Pro-Kopf-Einkommen bei einer Klassifizie- 
rung nach Haushaltstypen (vgl. Gebauer, 1988, S. 
155). Haushalte ohne außerlandwirtschaftlich Erwerbstäti- 
ge (Typ IV) verfügten über die geringsten Einkommen pro 
Kopf, Haushalte, bei denen zusätzlich zum Betriebsleiter 
auch noch andere Haushaltspersonen außerlandwirtschaft- 
lich arbeiteten (Typ I), dagegen über die höchsten (vgl. 
Schaubild 1). 

Hcrkunl I 1*80 

O Ub*r t.o NA« aaM 

■■ ub«r 1.8 81* 1.0 

CD Ob*. 1.0 bl. .,» 

■I bi« 1.0 

•b«r 1.0 0b«> 1.0 Ob.r 1.0 f in.omm.n.- 

81« 1,| bl« 1.0 vnd »»Ar ••8«rlcQu«ll«nl 1888 

Eigene Berechnungen 

Schaubild 1: Herkunft der Haushalte nach Einkommens-Bedarfs- 
Quotienten 1988 

Die Nettoeinkommen der 110 Befragungshaushalte, die 
zwischen 1980 und 1988 ihren landwirtschaftlichen Betrieb 
aufgegeben hatten, setzen sich aus Erwerbseinkommen, 
Einkommen aus Vermögen und aus Transfereinkommen zu- 
sammen. Außerlandwirtschaftliche Erwerbseinkommen be- 
zogen 1980 50 der 110 Haushalte, 1988 waren es noch 46. 
In 10 Haushalten war der ehemalige Betriebsleiter selbst 
noch erwerbstätig, in 6 Haushalten war er ohne Erwerb 
oder arbeitslos gemeldet und die überwiegende Zahl der ehe- 
maligen Betriebsleiter (94 von 110) hatte bereits das Ren- 
tenalter erreicht, ln diesen Haushalten wurden die angege- 
benen Erwerbseinkommen durch andere Haushaltsangehöri- 
ge, meist die Kinder und Schwiegerkinder des ehemaligen 
Betriebsleiters, erwirtschaftet. 

Die aus dem ehemaligen Betrieb resultierenden Einnah- 
men aus Vermietung oder Verpachtung wurden hier dem 
Einkommen aus Vermögen zugerechnet. Über 70 % der 
Haushalte mit aufgegebenem Betrieb konnten deshalb Ver- 
mögenseinkommen verbuchen. Aufgrund der Auswahl der 
Betriebe im Jahre 1980 war jedoch in den meisten Fällen 
von einer sehr geringen Flächenausstattung auszugehen, die 
1988 als Erklärung für die niedrigen monatlichen Einkom- 
men aus Vermögen diente. Dem überwiegenden Teil der 
110 Haushalte standen weniger als 500 DM pro Monat als 
Einkommen aus Vermögen zur Verfügung. Die Summe der 
monatlichen Transfereinkommen aller Haushaltsangehöri- 
gen lag jedoch durch Altersgeld und Renteneinkommen in 
den meisten Fällen zwischen 500 DM und 1 000 DM. Nur 
8 Haushalte gaben an, keine Transfereinkommen zu be- 
ziehen. 

Das Nettoeinkommen der Befragungshaushalte, die ihren 
Betrieb zwischen 1980 und 1988 aufgegeben hatten, lag 
zwar mit 1 982 DM im Durchschnitt niedriger als das von 
noch landwirtschaftlichen Haushalten (2 531 DM), durch 
die geringere Zahl der Haushaltspersonen ergab sich aber 
bei den ehemals landwirtschaftlichen Haushalten ein etwas 
höheres Pro-Kopf-Einkommen als bei den noch landwirt- 
schaftlichen Haushalten (vgl. Übersicht 4, Spalte 1988 A). 

Unter den ehemals landwirtschaftlichen Haushalten wa- 
ren es vor allem diejenigen mit 2 und 3 Personen, die mit ei- 
nem geringen Pro-Kopf-Einkommen zurechtkommen muß- 
ten. Vor allem aber zeigten die Haushalte mit älteren Be- 
zugspersonen (über 65 Jahre bzw. Altenteiler oder Rentner) 
die geringsten Einkommen pro Kopf. 

324 Jahrgang 39 (1990) - Heft 10 



Schulz-Greve: Landwirtschaftliche Haushalte unterhalb der Sozialhüfeschwelle AGRARWIRTSCHAFT 

Ein Vergleich zwischen den Haushalten mit Betriebsauf- 
gabe (A) und mit weiterbewirtschaftetem Betrieb (B) 
zeigt in Übersicht 4, daß sich 1980 noch kaum Unterschie- 
de im Pro-Kopf-Einkommen ablesen ließen. Die nach StBE 
ermittelten Einkommen aus der Landwirtschaft lagen je- 
doch bei den aufgegebenen Betrieben im Durchschnitt ge- 
ringer als bei den weiterhin bewirtschafteten (vgl. Übersicht 
2, Spalten 1980 A und B). Eine bereits 1980 größere Be- 
deutung von außerlandwirtschaftlichen Erwerbseinkommen 
bzw. Vermögens- und Transfereinkommen kann also als 
Indiz für eine spätere Betriebsaufgabe gedeutet werden. 

5 Besondere Voraussetzungen der Sozialhilfe 

Bevor einem Hilfebedürftigen ein Anspruch auf Sozial- 
hilfe zuerkannt wird, muß das Sozialamt prüfen, ob nicht 
andere Maßnahmen eine Verbesserung der Einkommensla- 
ge herbeiführen können (Prinzip der Subsidiarität). Ist pri- 
vates Vermögen vorhanden, muß dieses unter bestimmten 
Voraussetzungen zur Deckung des Lebensunterhaltes aufge- 
löst werden (vgl. § 88 BSHG). Unter Umständen kann ein 
Arbeitsplatzwechsel oder die Aufnahme einer unselbstän- 
digen Tätigkeit verlangt werden (vgl. § 1 8 BSHG). Auf je- 
den Fall müssen aber alle Unterhaltsansprüche gegenüber 
Dritten realisiert werden, d. h. unterhaltspflichtige Ver- 
wandte können vom Sozialamt verpflichtet werden, einen 
Antragsteller materiell zu unterstützen. Aber auch An- 
sprüche gegenüber Institutionen (private Versicherungen, 
Sozialversicherungsträger etc.) sind vom Sozialamt zu prü- 
fen (vgl. § 90 f. BSHG). 

Alle dargestellten Sachverhalte, bis auf die Angaben zum 
privaten Vermögen, waren im Rahmen der vorliegenden 
Studie nicht zu überprüfen. Nur ein potentieller Wohn- 
geldanspruch wurde anhand der gesetzlichen Grundlagen 
und unter Verwendung einzelner pauschalierter Annah- 
men* 14) zum Haushaltseinkommen addiert. Für 120 
(41 %) von 292 Befragungshaushalten mußte 1980 ein 
Wohngeldanspruch berücksichtigt werden. 1988 wurde für 
46 (38 %) von 120 noch landwirtschaftlichen und für 65 
(59%) von 110 ehemals landwirtschaftlichen Haushalten 
ein Wohngeldanspruch ermittelt. 

6 Sozialhilfebedürftigkeit der Befragungshaushalte 

Nach der Ermittlung des Mindesteinkommens in Anleh- 
nung an das BSHG und des Nettoeinkommens der Haushal- 
te unter Einbeziehung eines potentiellen Wohngeldan- 
spruchs konnte durch eine Gegenüberstellung für jeden 
Haushalt bestimmt werden, ob der ermittelte Mindestbe- 
darf durch das Einkommen gedeckt war oder nicht. Lag der 
Mindestbedarf über dem verfügbaren Einkommen, wurde 
der Haushalt in der vorhergehenden Studie als sozialhilfe- 
bedürftig bezeichnet. 25,8 % der noch landwirtschaftlichen 
Befragungshaushalte zählten 1988 bei einer Einkommenser- 
mittlung nach StBE zu den Sozialhilfebedürftigen dieser Un- 
tersuchung* 15). Unter den ehemals landwirtschaftlichen 
Haushalten mußten 15,5 % als sozialhilfebedürftig betrach- 
tet werden. 1980 lag der Anteil bei 20,9 % aller befragten 
Haushalte. 

Die Beobachtungen zum Einkommen und zum Lebens- 
standard der Befragungshaushalte deuten darauf hin, daß in 
den einbezogenen Verdichtungsräumen die Einkommens- 
möglichkeiten sowohl in der Landwirtschaft (durch Sonder- 
kulturen und bessere Absatzmöglichkeiten) als auch in an- 
deren Wirtschaftszweigen über denen der einbezogenen länd- 
lichen Regionen lagen. Eine regionsspezifische Aussage zur 

Sozialhilfebedürftigkeit ließ sich aber aus den Ergebnissen 
dieser Untersuchung nicht ableiten. Die gebietstypischen 
Unterschiede wurden vermutlich aufgrund der geringen Pro- 
bandenzahl zu stark von anderen Faktoren, wie z. B. dem 
Merkmal Betriebssystem, überlagert. 

Anhand der Haushaltsmerkmale ließen sich jedoch deut- 
lichere Kriterien für eine Gefährdung durch Einkommensar- 
mut ableiten. Haushalte mit nur einer oder zwei Personen er- 
wiesen sich als weitaus häufiger sozialhilfebedürftig als 
Haushalte mit drei und mehr Personen. Ebenso eindeutig 
zeigte sich der Zusammenhang zwischen Alter des Betriebs- 
leiters und Sozialhilfebedürftigkeit. Landwirtschaftliche 
Haushalte mit Betriebsleitern unter 55 Jahren waren in der 
vorliegenden Untersuchung in keinem Fall sozialhilfebe- 
dürftig, Haushalte mit Betriebsleitern über 65 Jahren aller- 
dings zu 25 %. 

Viele Studien zur Armut haben alleinstehende ältere 
Frauen überproportional häufig als sozialhilfebedürftig er- 
mittelt (vgl. K 1 a n b e r g , 1978, S. 207; Vaskowics 
und Weins, 1983, S. 74; von Braun, 1985, S. 
206). Für die Befragungshaushalte konnte diese Beobach- 
tung allerdings nicht bestätigt werden. 

Die Größe der landwirtschaftlichen Betriebe in ha LE 
oder StBE zeigte keine eindeutige Beziehung zur Sozialhil- 
febedürftigkeit der dazugehörigen Haushalte. Sowohl kleine 
(5-10 ha) als auch größere Betriebe (über 15 ha) zählten 
häufiger zu den sozialhilfebedürftigen als die mittleren Be- 
triebe dieser Untersuchung (10-15 ha). Das Standardbe- 
triebseinkommen floß direkt als Bestimmungsgröße für die 
landwirtschaftlichen Einkommen in die Einkommensermitt- 
lung ein, wurde aber in seiner Bedeutung für die Sozialhilfe- 
bedürftigkeit durch andere Einkommensbestandteile überla- 
gert. Unter den Betriebssystemen zählten vor allem die 
Haushalte mit Futterbaubetrieben überdurchschnittlich häu- 
fig zu den sozialhilfebedürftigen Haushalten. 

Die Gliederung der Betriebe nach dem Erwerbscharak- 
ter ergab, daß keiner der befragten Nebenerwerbsbetriebe 
zu einem sozialhilfebedürftigen Haushalt gehörte. Ent- 
sprechend zeigte auch die Gliederung der Haushaltstypen, 
daß fast 50 % aller befragten Haushalte, in denen kein 
Haushaltsmitglied außerbetrieblich erwerbstätig war (Typ 
IV), als sozialhilfebedürftig bezeichnet werden mußten. 
Haushalte, in denen sowohl Betriebsleiter als auch sonstige 
Haushaltspersonen oder nur sonstige Haushaltspersonen 
einem außerlandwirtschaftlichen Erwerb nachgingen, lagen 
in keinem Fall mit ihrem Einkommen unterhalb der Sozial- 
hilfeschwelle. 

7 Zur Entwicklung einkommensschwacher Befragungshaus- 
halte 

Zur weitergehenden Betrachtung insbesondere der Ent- 
wicklung der Befragungshaushalte wurde nicht nur das Kri- 
terium der potentiellen Sozialhilfebedürftigkeit herangezo- 
gen, sondern ein Quotient aus Nettoeinkommen (inkl. 
Wohngeldanspruch) und Mindestbedarf gebildet. Dieser 
Einkommens-Bedarfs-Quotient zeigte, daß viele der Haus- 

* 14) Vgl. dazu im einzelnen Schulz (1989, S. 113 ff.). 

*15) Ermittelt man das landwirtschaftliche Einkommen auf der 
Grundlage der 3. LeistungsDV-LA, so vermindert sich der Anteil der 
Sozialhilfebedürftigen auf 13,3 % aller noch landwirtschaftlichen Be- 
fragungshaushalte. 
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halte nur knapp über der Sozialhilfeschwelle lagen. Für min- 
destens ein Viertel aller befragten Haushalte errechnete 
sich ein Einkommens-Bedarfs-Quotient zwischen 1,0 und 
1,5 (vgl. Übersicht 5). 

Übersicht 5: Einkommens-Bedarfs-Verhältnis der Befra- 
gungshaushalte (landwirtschaftliche Einkommen nach 
StBE ermittelt) 

Einkommens- 
Bedarfs- 
Quotient von 
. . . bis unter 

bis 1,0 
über 1,0 bis 1,5 
über 1,5 bis 2,0 
über 2,0 bis 3,0 
über 3,0 

insgesamt 

alle Be- 
fragten 
abs. I % 

1980 
A 1) 

abs. 

B 2) 

abs. 

A 1) 

abs. 

1988 
B 2) 

abs. 

61 
87 
66 
57 
21 

292 

20,9 
29,8 
22,6 
19,5 
7,2 

100 110 

26.4 
25.5 
22,7 
20,0 

5,5 

100 120 

15,8 
33,3 
25,0 
17,5 

8,3 

17 15,5 
30 27,3 
24 21,8 
30 27,3 

9 8,2 

31 
30 
23 
23 
13 

100 110 100 120 

25.8 
25,0 
19,2 
19,2 
10.8 

100 

1) Haushalte, die ihren landwirtschaftlichen Betrieb zwischen 
1980 und 1988 aufgegeben haben. — 2) Haushalte, die ihren 
landwirtschaftlichen Betrieb sowohl 1980 als auch 1988 be- 
wirtschaftet haben. 

Quelle: Eigene Berechnungen. 

Durch die Quotientenbildung wurde zusätzlich ein Ver- 
gleich zwischen den beiden Befragungsjahren 1980 und 
1988 ermöglicht. Für die Haushalte, die ihren landwirt- 
schaftlichen Betrieb aufgegeben hatten (Übersicht 5, Spal- 
ten 1980 A und 1988 A), zeigte sich im Durchschnitt eine 
Verbesserung der Einkommenssituation. Die Gruppe der 
Sozialhilfebedürftigen (Einkommens-Bedarfs-Verhältnis bis 
zu 1,0) ist kleiner geworden, die oberen Einkommensgrup- 
pen dagegen sind fast alle angewachsen. Bei den noch land- 
wirtschaftlichen Haushalten (Spalten 1980 B und 1988 B) 
mußte jedoch eine deutliche Zunahme der Anzahl sozialhil- 
febedürftiger Haushalte (von 19 auf 31) aber auch eine Zu- 
nahme der Haushalte mit Einkornmens-Bedarfs-Quotienten 
über 2,0 verzeichnet werden. Unter den noch landwirt- 
schaftlichen Haushalten muß also zwischen 1980 und 1988 
eine gewisse Differenzierung in der Einkommens-Bedarfs- 
Situation stattgefunden haben. 

In Schaubild 2 wird der Verbleib der Haushalte anhand 
ihrer Einkommens-Bedarfs-Quotienten von 1980 darge- 
stellt. Schaubild 3 zeigt zusätzlich die Herkunft der Befra- 
gungshaushalte klassifiziert nach den Quotienten für 1988. 
Die Fluktuation zwischen den Klassen erwies sich als über- 
raschend hoch. Nur etwa ein Fünftel bis ein Drittel der 
Haushalte wurden sowohl 1980 als auch 1988 in die gleiche 
Klasse von Einkommens-Bedarfs-Quotienten eingeordnet. 

Für eine vertiefende Analyse der Entwicklung einkom- 
mensschwacher Landwirtshaushalte wurden diejenigen mit 
einem Einkommens-Bedarfs-Verhältnis bis 1,5 ausgewählt. 
Von 293 Befragungshaushalten 1980 waren dies 116. ln der 
Nachbefragung 1988 wurde für 33 dieser Haushalte (29% 
von 116) ein Einkommens-Bedarfs-Verhältnis bis zu 1,0 
und für 27 Haushalte (23 % von 116) ein Einkommens-Be- 
darfs-Verhältnis zwischen 1,0 und 1,5 ermittelt. Es muß 
also davon ausgegangen werden, daß über die Hälfte der ehe- 
mals einkommensschwachen Haushalte ihre schlechte Situa- 
tion nicht entscheidend verbessern konnten. 

Ein Vergleich zwischen den Haushalten, die ihre 1980 
festgestellte Einkommensschwäche überwinden konnten 
und denjenigen, die auch 1988 mit ihrem Einkommens-Be- 
darfs-Verhältnis nur maximal 1,0 erreichten, soll Aufschluß 
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Schaubild 2: Verbleib der Haushalte 1988 nach Einkommens-Be- 
darfs-Quotienten 1980 
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Schaubild 3: Monatliches Nettoeinkommen pro Person in landwirt- 
schaftlichen Befragungshaushalten (1988) nach Haushaltstyp 

darüber geben, worin sich die Haushalte mit Verbesserungen 
von den nach wie vor einkommensschwachen Haushalten 
unterscheiden* 16). 

Eine Ausweitung der landwirtschaftlichen Produktions- 
kapazitäten wurde nur von wenigen befragten Betriebslei- 
tern als Möglichkeit zur Aufstockung des Gesamteinkom- 
mens angestrebt. Dennoch hatten die Haushalte mit Ein- 
kommensverbesserungen ihre Betriebsgröße in ha LF im 
Durchschnitt stärker steigern können als die weniger erfolg- 
reichen Haushalte. Ein Wachstum in der Fläche kam aber 
wie ein Wachstum in der Viehhaltung nur für einzelne in 
Frage. Die 1988 angegebenen Produktionskapazitäten wa- 
ren allerdings auch bei den Haushalten mit Einkommens- 

*16) Auf die Bedeutung von haushaltsstrukturellen Verände- 
rungen für die Höhe des Einkommens-Bedarfs-Quotienten soll hier 
nicht näher eingegangen werden. Zusätzlich zu den im folgenden be- 
schriebenen Änderungen in der Einkommenshöhe können auch Än- 
derungen in der Höhe des Mindestbedarfs eingetreten sein. 
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Verbesserungen noch immer vergleichsweise gering. Die Mög- 
lichkeiten zur Aufstockung wurden insgesamt schlechter als 
noch 1980 beurteilt. Dennoch hatten einige der dauerhaft 
einkommensschwachen Haushalte zwischen 1980 und 1988 
noch „größere Investitionen” für den Betrieb getätigt. Ob- 
wohl es sich in den meisten Fällen nur um Ersatzinvestitio- 
nen handelte, waren doch einige der Haushalte durch hohe 
Zinszahlungen belastet, die das verfügbare Einkommen ent- 
sprechend verringerten. 

Welche Rolle eine außerlandwirtschaftliche Erwerbstätig- 
keit für die Einkommenssituation der Befragungshaushalte 
spielte, kann eindrucksvoll in Übersicht 6 abgelesen werden. 
Das durchschnittliche Nettoeinkommen aus nichtlandwirt- 
schaftlicher Erwerbstätigkeit lag bei etwa gleichen Aus- 
gangswerten für 1980 inzwischen bei durchschnittlich 
1 938 DM in nicht mehr einkommensschwachen Haushalten 
und bei nur 55 DM bei noch einkommensschwachen Befra- 
gungshaushalten. Der Anteil der außerlandwirtschaftlichen 
Erwerbseinkommen ,am Gesamteinkommen der Haushalte 
ist von 20 % bzw. 30 % im Jahre 1 980 auf über 50 % (nicht 
mehr einkommensschwach) gestiegen bzw. unter 10% 
(noch einkommensschwach) im Jahre 1988 gefallen. In 
90% aller Befragungshaushalte, die 1988 noch als einkom- 
mensschwach gelten mußten, war keine der Haushaltsper- 
sonen außerlandwirtschaftlich erwerbstätig. Bei den Haus- 
halten mit Einkommensverbesserungen ist dagegen der 
Anteil der Haushalte ohne anderweitig Erwerbstätige von 
64 % auf 21 % gesunken. 

Die Chancen, einen außerbetrieblichen Arbeitsplatz zu 
finden, hängen jedoch neben der beruflichen Qualifikation 
und den Bedingungen des Arbeitsmarktes auch vom Alter 
des Betriebsleiters ab. In 80 % der zu beiden Terminen ein- 
kommensschwachen Befragungshaushalte hatte der Be- 
triebsleiter bereits das 50. Lebensjahr-überschritten und 
stand damit vor größeren Schwierigkeiten, einen anderwei- 
tigen Arbeitsplatz zu finden. Unter den Haushalten mit 
Verbesserungen des Einkommens-Bedarfs-Quotienten waren 
nur 50 % der Betriebsleiter bereits 50 Jahre und älter. 

Aber nicht nur die außerlandwirtschaftlichen Einkom- 
men des Betriebsleiters, sondern auch die Einkommen des 
Ehepartners oder anderer Haushaltsangehöriger trugen zur 
Differenzierung der Haushaltsgruppen bei. In Haushalten 
mit Einkommensverbesserungen erreichten auch die außer- 
landwirtschaftlichen Erwerbseinkommen der sonstigen 
Haushaltspersonen einen höheren Durchschnittswert als bei 
den Haushalten mit anhaltend niedrigem Einkommens-Be- 
darfs-Verhältnis. 

Auch für die ehemals landwirtschaftlichen Haushalte 
(vgl. Übersicht 6A) spielte die Berufstätigkeit gerade der 
sonstigen Haushaltspersonen (meist der Kinder oder Schwie- 
gerkinder des ehemaligen Betriebsleiters) eine entscheiden- 
de Rolle für die Einkommensversorgung. Unter den Haus- 
halten, die keine Einkommensverbesserungen zwischen 
1980 und 1988 verzeichnen konnten, waren nur Haushal- 
te, deren ehemaliger Betriebsleiter 1988 Altenteiler oder 
Rentner war. Keiner der Haushalte konnte ein Einkommen 
aus Erwerbstätigkeit aufweisen. Bei den Haushalten mit 
Einkommensverbesserungen machte das Erwerbseinkom- 
men 1988 im Durchschnitt 1 135 DM aus und trug damit 
zu über 50 % zum Nettoeinkommen der Haushalte bei. 

Als besonders problematisch müssen die Haushalte an- 
gesehen werden, in denen aufgrund der Quahfikation, des 
Alters oder der Gesundheit der Haushaltsangehörigen kei- 
ne außerlandwirtschaftlichen Verdienstmöglichkeiten ge- 
funden werden können. Die wirtschaftlichen Rahmenbe- 
dingungen und die Arbeitsmarktverhältnisse in den Befra- 
gungsregionen sind aber für den Erfolg einer Arbeitssuche 
von ähnlich hoher Bedeutung wie die persönlichen Voraus- 
setzungen der Bewerber. 

Durch den Besitz ihrer landwirtschaftlichen Betriebe 
steht den Befragungshaushalten ein - meist allerdings nur 
geringes - Vermögen zur Verfügung. Unter den ehemals ein- 
kommensschwachen Landwirten waren aber 1988 nur etwa 
20 % bereit, Teilflächen ihres Betriebes zu verkaufen, um 
damit den Lebensunterhalt der Familie aufzubessern. Die 

Übersicht 6: Höhe und Zusammensetzung der durchschnittlichen Einkommen von noch einkommensschwachen und 
nicht mehr einkommensschwachen Befragungshaushalten (DM je Monat) 

Vorgang 

noch einkommensschwachä 
Haushalte 1) 

1980 
abs. 

1988 
abs. 

nicht mehr einkommensschwache 
Haushalte 2) 

1980 
abs. I 

1988 
abs. j % 

A. Haushalte, die ihren landwirtschaftlichen Betrieb zwischen 1980 und 1988 aufgegeben haben 
Einkommen aus der Landwutschaft 
Einkommen aus (außerlandwirtschaftlicher) Erwerbstätigkeit 
Einkommen aus Vermögen 
Einkommen aus Transferleistungen 
Summe der Einkommen aus Vermögen und Transferleistungen 

Nettoeinkommen des Haushaltes 

399 
100 

58 
14 

194 28 

0 
0 

93 
607 
700 

693 100 700 

0 
0 

13 
87 

100 

100 

500 
285 

45 
25 

334 30 

0 
1 135 

267 
713 
980 

0 
54 
13 
34 
46 

1 119 100 2 115 100 

B. Haushalte, die ihren landwirtschaftlichen Betrieb sowohl 1980 als auch 1988 bewirtschaftet haben 
Einkommen aus der Landwütschaft 
Einkommen aus (außerlandwirtschaftlicher) Erwerbstätigkeit 
Einkommen aus Vermögen 
Einkommen aus Transferleistungen 
Summe der Einkommen aus Vermögen und Transferleistungen 

Nettoeinkommen des Haushaltes 

649 
413 

45 
29 

378 26 

1440 100 

387 
55 

0 
264 
264 

706 

55 
8 
0 

37 
37 

100 

585 
384 

277 

1 246 

50 
31 

22 

100 

1 081 
1 938 

63 
622 
686 

29 
52 

2 
17 
18 

3 705 100 

1) Befragungshaushalte mit Einkommens-Bedarfs-Verhältnis bis 1,5 (1980) und bis 1,0 (1988). - 2) Befragungshaushalte mit Ein- 
kommens-Bedarfs-Verhältnissen bis 1,5 (1980) und 1,5 und mehr (1988). 

Quelle: Eigene Berechnungen. 
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Anteile haben sich zwar seit 1980 verdoppelt, die Mehr- 
zahl der Befragten gab aber an, daß sie eher eine staatliche 
Hilfe in Anspruch nehmen als Land verkaufen würden. 

Die Befragung ergab, daß 25 % der dauerhaft einkom- 
mensschwachen Haushalte zwischen 1980 und 1988 Land 
verkauft hatten. Sowohl in der Häufigkeit als auch im 
durchschnittlichen Verkaufserlös pro Haushalt übertreffen 
die dauerhaft einkommensschwachen damit die Haushalte 
mit Einkommensverbesserungen. Die vergleichsweise gerin- 
gen Durchschnittserlöse pro Haushalt deuten allerdings 
darauf hin, daß nur kleine Flächen abgegeben wurden. Ins- 
gesamt stellten die Einkommen aus Vermögen nur einen 
Anteil von 2 % des Gesamteinkommens nicht mehr einkom- 
mensschwacher Haushalte (vgl. Übersicht 6). 

Im Vergleich zu den noch wirtschaftenden Haushalten 
zeigte sich bei den Betriebsleitern, die zwischen 1980 und 
1988 ihren Betrieb aufgaben, bereits 1980 eine höhere Be- 
reitschaft zur Vermögensveräußerung. Die Nachbefragung 
1988 ergab, daß die ehemals landwirtschaftlichen Haushal- 
te mit Einkommensverbesserungen zu einem höheren Pro- 
zentsatz Land verkaufen und verpachten konnten und auch 
häufiger Wirtschaftsgebäude verkauft oder vermietet haben. 
Sowohl dauerhaft einkommensschwache unter den ehemals 
landwirtschaftlichen Haushalten, als auch solche mit Ein- 
kommensverbesserungen bezogen 1988 13 % ihrer Einkom- 
men aus Vermögen, d. h. vor allem aus Pachteinnahmen. 

Die Frage, ob ein Vermögensverzehr für landwirtschaft- 
liche Haushalte mit Einkommensproblemen zu empfehlen 
ist oder nicht, kann anhand der vorliegenden Ergebnisse 
nicht generell beantwortet werden. Die individuellen Ge- 
gebenheiten und vor allem die Entscheidung über eine zu- 
künftige Bewirtschaftung des landwirtschaftlichen Betrie- 
bes sind die entscheidenden Parameter für eine Antwort. 
Für die Befragungshaushalte muß davon ausgegangen 
werden, daß ein Vermögensverzehr in einigen Fällen als 
Lösungsweg der Einkommensprobleme beschritten wur- 
de. Für wie lange der Lebensunterhalt der Familien damit 
gesichert wurde, konnte aber aus den vorliegenden Anga- 
ben nicht ermittelt werden. 

Sowohl dauerhaft einkommensschwache Haushalte als 
auch solche mit Einkommensverbesserungen bezogen zu 
einem großen Teil Einkommen aus Transferleistungen. 
Diese waren in den meisten Familien Kindergeld oder das 
landwirtschaftliche Altersgeld bzw. eine gesetzliche Rente. 
Allgemeine sozialpolitische Hilfen wurden aber trotz der 
offensichtlichen Einkommensprobleme nur von den wenig- 
sten Haushalten bezogen. Nur einer der Haushalte mit 
dauerhafter Einkommensschwäche erhielt Wohngeld, keiner 
der Haushalte bezog Leistungen der Sozialhilfe. 

Obwohl ein großer Teil der Befragten staatliche Hilfen 
einem Landverkauf zur Überwindung einer Notlage vorge- 
zogen hatte, war die Bereitschaft, Sozialhilfe zu beantragen, 
in allen Einkommensgruppen äußerst gering* 17). Die An- 
gaben der Befragten deuteten aber darauf hin, daß dauer- 
hafte Einkommensschwäche die Hilfsmöglichkeiten des 
Wohngeldes näher rücken ließ; der Anteil der Befragten, die 
bei Einkommensproblemen Wohngeld beantragen würden, 
war unter den Haushalten mit einem dauerhaft niedrigen 
Einkommens-Bedarfs^Quotienten stark gestiegen. 

*17) Zur Begründung für die geringe Inanspruchnahme des 
BSHG durch die landwirtschaftliche Bevölkerung sei auf die bereits 
genannte Literatur verwiesen: B e n d i x e n (1980), K n e r r 
(1981), Hartmann (1981). 

Insgesamt trugen die Transfereinkommen bei den zu 
beiden Terminen einkommensschwachen landwirtschaft- 
lichen Haushalten mit 37 % zum Haushaltseinkommen bei. 
Trotz eines absoluten höheren Wertes machten die Trans- 
fereinkommen in landwirtschaftlichen Haushalten mit Ein- 
kommensverbesserungen aber nur durchschnittlich 17% 
des Gesamteinkommens aus. Entscheidende Bedeutung hat- 
ten in diesen Haushalten die Einkommen aus außerland- 
wirtschaftlicher Erwerbstätigkeit, die 1988 über 50% zum 
Gesamteinkommen beitrugen, bei Haushalten mit dauer- 
haften Einkommensproblemen aber nur zu 8 %. 

Der Verlust oder die Einschränkung einer außerland- 
wirtschaftlichen Erwerbstätigkeit durch ein oder mehrere 
Haushaltsmitglieder mußte demnach als wichtigste Begrün- 
dung für die andauernde Einkommensschwäche dieser 
Haushalte gesehen werden. Auch bei Haushalten, die zwi- 
schen 1980 und 1988 ihre Landwirtschaft aufgegeben ha- 
ben, trugen nach dem Ausbleiben der landwirtschaftlichen 
Einkommen die außerlandwirtschaftlichen Erwerbseinkom- 
men entscheidend zu einer Verbesserung der Situation bei. 
Keinem der dauerhaft einkommensschwachen unter den 
ehemals landwirtschaftlichen Haushalten standen Erwerbs- 
einkommen zur Verfügung und durch Einkommen aus Ver- 
mögen und Transferleistungen konnte der Bedarf meist 
nicht ausreichend gedeckt werden. 

8 Schlußbetrachtung 

Die Befragung hat gezeigt, daß ein gewisser Teil der ein- 
bezogenen Haushalte mit seinem Einkommen unterhalb des 
in Anlehnung an das BSGH bestimmten Mindestbedarfs 
liegt. Auch wenn die landwirtschaftlichen Einkommen nur 
über StBE angenähert werden konnten und andere Informa- 
tionen zur Einkommens- und Vermögenslage nur aus den 
Angaben der Befragten ohne weitere Prüfung zu entnehmen 
waren, konnten bestimmte Haushaltsmerkmale als Indizien 
für eine Einkommensschwäche beschrieben werden. 

Von besonderem Interesse sollten aber diejenigen Haus- 
halte sein, für die zu beiden Befragungsterminen Einkom- 
mensprobleme vermutet werden mußten. Ihnen ist es of- 
fensichtlich nicht oder nur unzureichend gelungen, sich Lö- 
sungswege, die von Haushalten mit Einkommensverbesserun- 
gen beschritten wurden, nutzbar zu machen. 

Abschließende Überlegungen zu ausgewählten agrar- und 
sozialpolitischen Maßnahmen zur Verbesserung der Einkom- 
men gerade dieser über mehrere Jahre durch Einkommens- 
armut gefährdeten Haushalte sollen im folgenden kurz vor- 
gestellt werden. 

Die Einkommen der Befragungshaushalte aus der Land- 
wirtschaft wurden durch die zumeist geringen Produktions- 
kapazitäten begrenzt. Preispolitische Maßnahmen zur Anhe- 
bung der Erzeugereinkommen würden den hier als einkom- 
mensschwach ermittelten Haushalten aufgrund ihrer gerin- 
gen Marktleistung nur in geringem Maße zugute kommen. 
Eine Aufstockung der Kapazitäten, mit bzw. ohne staat- 
liche Fördermaßnahmen, wird nur in den seltensten Fällen, 
zumal unter der Perspektive sich weiter verschärfender 
Konkurrenz, zu einer Marktposition führen, die ein lang- 
fristig ausreichendes Einkommen aus der Landwirtschaft 
sichern könnte. Viele derNßefragten sahen denn auch im 
Ausbau ihres landwirtschaftlichen Betriebes keine sinnvolle 
Lösung ihrer Einkommensprobie.me. In den meisten Fällen 
fehlten die dazu nötigen finanziellen Voraussetzungen. 
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Eine Spezialisierung auf bestimmte Produktionszweige, 
die Suche nach Marktnischen oder vor allem der Ausbau 
von Verarbeitungs- und Vermarktungsleistungen wurden 
allerdings, so erfolgversprechend diese Alternativen auf den 
ersten Blick erscheinen, auch nur von wenigen der befrag- 
ten Betriebsleiter als Wege zur Lösung ihrer Einkommens- 
probleme beschritten. Die Schaffung oder Verbesserung 
von gesetzlichen Rahmenbedingungen, die eine Entfaltung 
solcher Aktivitäten, wie z. B. das Angebot von „Urlaub auf 
dem Bauernhof”, eine Direktvermarktung landwirtschaft- 
licher Produkte oder den Aufbau ungewöhnlicher Produk- 
tionszweige ermöglichen, kann zu einer Verbesserung der 
Einkommenschancen für landwirtschaftliche Haushalte füh- 
ren. Dazu sind aber Flexibilität und gewisse Fähigkeiten 
nötig, die wohl vor allem bereits erfolgreiche Betriebslei- 
ter auszeichnen. 

Der besonders hohe Anteil älterer Betriebsleiter mit 
einkommensschwachen Haushalten läßt Maßnahmen wie 
die frühere Landabgaberente bzw. das FELEG (Gesetz zur 
Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Er- 
werbstätigkeit) in den Mittelpunkt des Interesses rücken. 
Der Ausstieg aus der Landwirtschaft kann damit schon vor 
Erreichen der Altersgrenze von 65 Jahren vollzogen werden 
und wäre strukturpolitisch positiv zu beurteilen. Die Höhe 
der Transferzahlungen und damit des zu erwartenden Ein- 
kommensbeitrages beeinflußt aber die Attraktivität und die 
Akzeptanz solcher Maßnahmen. 

Trotz der kritischen Bewertung der bisher aufgeführten 
Maßnahmen zur Einkommensverbesserung im landwirt- 
schaftlichen Bereich darf jedoch nicht verkannt werden, 
daß einige der befragten Haushalte auch durch eine geschick- 
te Führung ihrer Betriebe das Gesamteinkommen entschei- 
dend verbessern konnten. In den meisten Haushalten wur- 
de aber eine Einkommensschwäche durch die Aufnahme ei- 
ner außerlandwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit durch den 
Betriebsleiter oder andere Haushaltsangehörige überwunden. 

Zur Vermeidung längerfristiger Einkommensschwierig- 
keiten müßten also die Voraussetzungen zur Aufnahme ei- 
ner anderweitigen Erwerbstätigkeit verbessert werden. Die- 
se umfassen sowohl die Arbeitsmarktsituation als auch die 
persönlichen Voraussetzungen der Arbeitssuchenden, dar- 
unter besonders deren berufliche Qualifikation. Viele der 
befragten Familien mit Einkommensproblemen waren sich 
dieser Zusammenhänge bewußt. Die meisten der jungen Be- 
triebsleiter hatten bereits eine außerlandwirtschaftliche Tä- 
tigkeit aufgenommen und bewirtschafteten ihre Betriebe im 
Nebenerwerb. Auch die potentiellen Hofnachfolger und die 
weiteren Kinder des Betriebsleiterehepaares lernten oder 
hatten in vielen Fällen bereits einen anderen Beruf erlernt. 

Für viele der Betriebsleiter und besonders der ehemali- 
gen Betriebsleiter kommt aber aus Alters- oder Gesund- 
heitsgründen keine anderweitige Erwerbstätigkeit in Frage. 
Ihnen steht zur Aufbesserung geringer Einkommen aber 
Vermögen in Form des landwirtschaftlichen Betriebes zur 
Verfügung. In Abhängigkeit von der Weiterbewirtschaf- 
tung durch einen potentiellen Hofnachfolger können die 
Betriebsleiter die zur Deckung des Lebensunterhalts not- 
wendigen finanziellen Mittel aus dem landwirtschaftlichen 
Vermögen ziehen. In den ehemals landwirtschaftlichen 
Haushalten und in Haushalten ohne Hofnachfolger wird 
eine Vermögensauflösung eher zu erwarten sein als in Haus- 
halten, in denen noch keine Entscheidung zur Hofnachfol- 
ge gefallen ist. Der Verbrauch des landwirtschaftlichen Ver- 
mögens kann dabei über einen längeren Zeitraum gestreckt 
werden, auch ohne daß spektakuläre Landverkäufe getätigt 
werden. In auslaufenden Betrieben unterbleiben zumeist 

Reinvestitionen, die Abschreibungen werden für den Kon- 
sum entnommen. 

Die Regelungen der agrarsozialen Sicherung und der Si- 
cherung eines Mindesteinkommens durch das BSHG wer- 
den trotz Kritik in einzelnen Punkten allgemein als wirk- 
same Maßnahmen zur Vermeidung von Einkommensarmut 
akzeptiert. Für die in dieser Studie unter den beschriebenen 
Voraussetzungen als sozialhilfebedürftig ermittelten Haus- 
halten scheint aber das Bundessozialhilfegesetz keine aus- 
reichende Sicherung der Mindesteinkommen zu gewährlei- 
sten. 

Die bereits erwähnte Kritik an der Ermittlungsmethode 
für landwirtschaftliche Einkommen und die Vorschläge zur 
Berücksichtigung des Standardbetriebseinkommens als Aus- 
gangsbasis der Einkommensschätzung haben bisher keinen 
Eingang in die Durchführungsverordnungen zum BSHG ge- 
funden. Eine Grenze beim Einsatz des landwirtschaftlichen 
Vermögens zur Deckung des Lebensunterhalts vor Gewäh- 
rung der Sozialhilfe ist nach wie vor nicht eindeutig festge- 
legt. Ob die Sozialämter stärker dazu übergegangen sind, 
zinslose Darlehen an bedürftige Landwirte zu vergeben (wie 
von B e n d i x e n , 1980, S. 139 gefordert), läßt sich im 
Rahmen dieser Untersuchung nicht beurteilen. Eine eben- 
falls geforderte weitergehende Aufklärung der Betroffenen 
über ihre Rechte (vgl. B e n d i x e n , 1980, S. 142) kann 
zumindest für die in der vorliegenden Untersuchung ermit- 
telten einkommensschwachen Haushalte nicht erfolgt sein; 
der Anteil derjenigen, die sich um Hilfe an das Sozialamt 
gewandt hätten, müßten sonst größer sein. 

Die Bemerkungen zur Sozialhilfe gelten sowohl für die 
noch landwirtschaftlichen wie auch für die ehemals land- 
wirtschaftlichen Haushalte. Obwohl die Prüfung eines An- 
spruchs weit weniger kompliziert ist, haben sich auch von 
den ehemaligen Betriebsleitern nur wenige der potentiell 
Bedürftigen bisher überhaupt an das Sozialamt gewandt. 

Den ehemaligen Landwirten sollte durch die Leistungen 
der agrarsozialen Sicherung, durch die Leistungen aus priva- 
ter Vorsorge und die betrieblichen Leistungen bei einer Hof- 
übergabe ein ausreichendes Einkommen zur Verfügung ste- 
hen. Findet jedoch keine Weiterbewirtschaftung des Betrie- 
bes statt und lassen sich die Flächen nur unvorteilhaft oder 
gar nicht verpachten bzw. verkaufen, entfällt eine der Säu- 
len der landwirtschaftlichen Alterssicherung. Wird zudem 
durch geringe Beitragszeiten oder den Tod des ehemaligen 
Betriebsleiters das Altersgeld bzw. Witwengeld nur in einer 
geringen Höhe bezogen, kann der Lebenshaltungsbedarf die 
vorhandenen Einkommen übersteigen. 

Eine eingehende Überprüfung der gesetzlichen Regelun- 
gen und der Einkommenslage der betroffenen Haushalte 
wäre notwendig, um zu zeigen, ob die einkommensschwa- 
chen Haushalte dieser Untersuchung Einzelfälle sind, oder 
ob für die Gruppe der landwirtschaftlichen Haushalte mit 
geringen Produktionskapazitäten und älteren Betriebslei- 
tern ohne außerlandwirtschaftliche Erwerbstätigkeit noch 
während der Bewirtschaftung und auch nach einer Be- 
triebsaufgabe in hohem Maße eine Gefährdung durch Ein- 
kommensarmut zu vermuten ist. 

Zusammenfassung 

In diesem Aufsatz werden die Ergebnisse einer Studie zur Situa- 
tion und Entwicklung von landwirtschaftlichen Haushalten mit ge- 
ringen Produktionskapazitäten zusammengefaßt. Im Rückgriff auf 
eine Befragung im Jahre 1980 konnten 230 damals befragte Be- 
triebsleiter oder ihre Nachfolger im Jahre 1988 ein zweites Mal zu 
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ihrem Einkommen, zur Bewertung der Einkommen und ihren Per- 
spektiven befragt werden. 

In Anlehnung an die Regelungen des Bundessozialhilfegesetzes 
wurde für jeden Befragungshaushalt ein Mindestbedarf ermittelt und 
den Haushaltseinkommen gegenübergestellt. Das landwirtschaft- 
liche Einkommen mußte über die Verwendung von Standardbetriebs- 
einkommen angenähert werden. Ein gewisser Anteil der Haushalte 
lag mit seinem Einkommen unterhalb der Sozialhilfeschwelle. Zu 
den potentiell sozialhilfebedürftigen Haushalten zählten besonders 
häufig kleine Haushalte (mit 1 oder 2 Personen), Haushalte mit 
(ehemaligen) Betriebsleitern über 55 Jahren, besonders über 65 Jah- 
ren, Haushalte mit Futterbaubetrieben (aber nicht Milchviehbetrie- 
ben) und Haushalte, in denen kein Haushaltsangehöriger außerbe- 
trieblich tätig war. 

Nur 14 der Befragungshaushalte mußten zu beiden Terminen als 
sozialhilfebedürftig bezeichnet werden. Die Anzahl der Haushalte, 
deren Einkommen sich in der Nähe der Sozialhilfeschwelle befand, 
war aber weitaus höher. Ein Vergleich zwischen Haushalten mit 
dauerhaft niedrigem Einkommens-Bedarf-Verhältnis und Haushal- 
ten mit positiver Entwicklung dieses Verhältnisses soll Hinweise auf 
Lösungswege für einkommensschwache Haushalte geben. 

Eine Aufstockung der landwirtschaftlichen Produktionskapazi- 
täten wurde nur von wenigen Haushalten als sinnvolle Lösung beur- 
teilt. Im Durchschnitt ist trotz Kapazitätsaufstockung auch der An- 
teil der landwirtschaftlichen Einkommen am Gesamteinkommen bei 
den Haushalten mit Einkommensverbesserung gesunken. Absolut 
und relativ gestiegen ist jedoch der Anteil außerlandwirtschaftlicher 
Erwerbseinkommen am Gesamteinkommen. Leistungen nach dem 
Bundessozialhilfegesetz trugen in keinem der Haushalte zur Siche- 
rung des Mindestbedarfs bei. Abschließend werden ausgewählte 
agrar- und sozialpolitische Maßnahmen in ihrer Bedeutung für die 
Verbesserung der Lage von einkommensschwachen Landwirtschafts- 
haushalten diskutiert. 

Farm households beneath the social welfare threshold 

In this essay the results of a study concerning the situation and 
development of farm households with low capacity for production 
will be summarized. Following up a questionnaire circulated in 
1980, 230 of the heads-of-households then interviewed (or their 
successors) were interviewed a second time in 1988. A minimum 
need for each household was established according to the rules of 
the Federal Social Welfare Law (BundessozialhUfegesetz), and then 
contrasted with the household’s actual income. The farm-derived 
income needed to be aaproximated with the use of a farm income 
standard (Standardbetriebseinkommen). The income of a certain 
number of the households stood beneath the individually estab- 
lished social welfare standard. The number of potentially needy 
households included to an especially large degree the following: 
small households (one or two persons); households with (former) 
heads-of-households over 55 years of age, especially over 65 years of 
age; households with fodder production operations (but not dairy 
farms); and households in which no member was actively earning 
income outside of the farm. Only fourteen of the interviewed 
households were counted as needy in both 1980 and 1988. House- 
holds whose income was close to the social welfare threshold were 
however considerably more numerous. A comparison between 
households with consistently lower income-to-need ratios and 
households with positive development in this quotient should pro- 

vide insight into finding solutions for low-income households. An 
increase in production capacity was judged to be a sensible solution 
in the case of only a few households. In the case of households with 
an improvement in income, on the average, farm-derived income 
sank in proportion to total income, in spite of increases in capacity. 
However, the importance of extraagricultural earned income to 
total income increased, both in absolute and in relative terms. In 
no household did assistance according to the Federal Social Welfare 
Law contribute to covering the minimum need. In conclusion, 
selected agricultural and social measures and their significance to 
the improvement of the status of low-income farm households are 
discussed. 
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Vorausschau auf den Schweinemarkt 
Auswertung der Schweinezählung von Anfang August 1990 

Ewald Böckenhoff und Rainer Pflugfelder 

1 Annähernd unveränderter Schweinebestand in der Bun- 
desrepublik 

Das vorläufige Ergebnis der Anfang August 1990 durch- 
geführten Schweinezählung weist für die Bundesrepublik 
Deutschland einen Bestand von insgesamt 22,7 Mill. Tieren 

aus; das sind 50 000 Stück oder 0,2 % weniger als zwölf 
Monate zuvor (vgl. Übersicht 1). Damit setzte sich der Be- 
standsrückgang, der seit drei Jahren anhält und seitdem zu 
einer Abstockung um insgesamt knapp 10% führte, noch 
schwach fort. Besonders ausgeprägt verlief der Rückgang ge- 
genüber dem Vorjahr bei den älteren Masttieren (-2,1 %) 
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